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Tagesordnung

Tagungsort:
Kammergebäude der 
Sächsischen Landesärztekammer
Schützenhöhe 16, 01099 Dresden,
Plenarsaal
Tagungszeit: 9.00 bis ca. 18.00 Uhr

Die Mitglieder der Sächsischen Landes-
ärztekammer können an den Arbeits-
tagungen mit Vorlage des Arztausweises
als Zuhörer teilnehmen.

1. Eröffnung der 27. Kammerversammlung
und Feststellung der Beschlussfähigkeit
Prof. Dr. Jan Schulze, Präsident

2. Aktuelle gesundheits- und 
berufspolitische Fragen
– Gesundheitspolitik nach der
Bundestagswahl
Prof. Dr. Jan Schulze, Präsident

Ausführliche berufspolitische Aussprache

3. Aktuelle Probleme der ärztlichen
Weiterbildung

3.1. Facharztweiterbildung in Europa und 
in den USA
Dr. Otmar Kloiber,
Bundesärztekammer, Köln

3.2. Stand der Novellierung der (Muster-)
Weiterbildungsordnung
Prof. Dr. Gunter Gruber, Vorsitzender des
Ausschusses Weiterbildung

Diskussion

4. Stand der Novellierung des Sächsischen 
Heilberufekammergesetzes
Prof. Dr. Wolfgang Sauermann,
Vorsitzender des Ausschusses Satzungen,
Jürgen Hommel, Sächsisches Staats-
ministerium für Soziales, Referat Recht des
Gesundheitswesens, Beruferecht

Diskussion

5. Satzungsänderungen
5.1. Satzung zur Änderung der Berufsord-

nung der Sächsischen Landesärztekammer

Prof. Dr. Wolfgang Sauermann,
Vorsitzender des Ausschusses Satzungen

5.2. Satzung zur Änderung der Weiter-
bildungsordnung der Sächsischen
Landesärztekammer
Prof. Dr. Gunter Gruber, Vorsitzender des
Ausschusses Weiterbildung

5.3. Beschluss zur Änderung der Ordnung
zur Zahlung von Aufwandsentschädi-
gungen für ehrenamtliche Tätigkeit sowie
von Unterstützungen an die Kreisärzte-
kammern
Dr. Claus Vogel, Vorsitzender des
Ausschusses Finanzen

6. Finanzen - Haushaltsplan 2003
Dr. Claus Vogel, Vorsitzender des
Ausschusses Finanzen

7. Bekanntgabe von Terminen
– 13. Sächsischer Ärztetag/28. (konsti-

tuierende) Kammerversammlung
– 29. Kammerversammlung

8. Verschiedenes

27. Kammerversammlung 9. November 2002

Besondere ethische Problemen-
kreise (Patentierung von Erbgut,
Recht auf Nichtwissen eigener
Erbanlagen, ethische Probleme
der Kollegialität, Fehlerkritik)
Lassen Sie mich am Anfang etwas sehr
persönliches feststellen, damit Sie den
roten Faden verfolgen können, den ich
versuche, durch diese drei Themen zu
führen:
Ich bin zu vielen ethischen Fragen ein
Suchender und ich glaube, die beste Vor-
aussetzung für eine Weiterführung der
Themenkreise des heutigen Tages wäre
es, wenn wir uns alle als Suchende ver-
stehen und deshalb höchst interessiert
für das gemeinsame Gespräch sind.
Ich gehöre zu der Generation, die den Arzt-
beruf noch versteht als einen Beruf mit
Berufungscharakter zum Helfen, zum
Heilen und zum Begleiten in schweren

Lebenssituationen, als einen Beruf also,
der eines vermeiden muss, nämlich Scha-
den auszulösen für seine Patienten. Gleich-
zeitig liegt in diesem Beruf das Recht,
durch ärztliche Tätigkeit das eigene Le-
ben zu erfüllen, Freude zu erleben, im
Erfolg Dank zu erleben und im Misserfolg
die Betroffenheit und die Wurzel der Be-
scheidenheit zu suchen.
Kurzum, ich gehöre zu einer Generation,
die persönlich dem Satz verpflichtet ist,
an dem ich oft genug scheitere, der alten
biblischen Weisheit „Liebe deinen näch-
sten wie Dich selbst“ der all das erklären
kann, was zwischen Patient und Arzt be-
deutsam ist.

1. Komplex – 
Patentierung des Erbgutes
Wir werden als Ethikkommission zuneh-
mend damit konfrontiert, dass Pharma-

firmen und andere Auftraggeber für wis-
senschaftliche Forschungen nicht nur ein
Experiment durchführen wollen mit
einem Medikament, um die bessere oder
schlechtere Wirkung zu studieren, son-
dern, dass gleichzeitig an uns das Ansin-
nen heran getragen wird, eine Zustim-
mung zur Gewinnung und Aufbewahrung
von Körpermaterialien zu geben, die in
einer Bank gespeichert werden. Sie sol-
len späteren wissenschaftlichen Untersu-
chungen zu diesem Krankheitsbild und
zu den Therapieansätzen für diese Krank-
heit dienen. Es sollen aus diesem noch
zu erarbeitenden Erkenntnisse Hinweise
zu modernen Therapieformen bis hin zur
Veränderung des genetischen Materials
in einer Zelle gewonnen werden, also auch
die Möglichkeit gegeben sein, genetische
Therapie zu betreiben. Die Frage ergibt
sich, inwieweit bleibt das Recht des Pa-

Ethik in der Medizin
Prof. Dr. med. habil. Rolf Haupt

Städtisches Klinikum „St. Georg“, Leipzig




